
 
Ortsgemeinde Weiler 
 

  
Sitzung-Nr.: 110/OGR/028/2023 

 

 

 

 

Niederschrift 
zur öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Weiler 

 

 
 
Gremium: Ortsgemeinderat 
 
 

 
 
Sitzung am Mittwoch, 24.05.2023   

 
 
Sitzungsort:  
im Gemeindehaus 
 
 

 
 
Sitzungsdauer  
 
von  20:15 Uhr  
 
bis   22:07 Uhr 

 

 

Anwesend sind: 

 

Ortsbürgermeister(in) 
Steffens, Fabian  

1. Beigeordnete(r) 
Laux, Marco  

Beigeordnete(r) 
Michels, Klaus  

Ratsmitglied 
Bandus, Andreas  
Dimmig, Joachim  
Pinger, Andreas  
Theisen, Christof  
Wagner, Gerd  
Wiener, Patrik  

Schriftführer(in) 
Gäb, Jörg  

Mitarbeiter(in) der Verwaltung 
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Wagner, Georg Zu Punkt 6 

 
 
entschuldigt fehlt: 
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1. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht 
mit Schreiben vom 12.05.2023 unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung, 
eingeladen wurde.  

 
 

2. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in der Heimat- und Bürgerzeitung der 
Verbandsgemeinde Vordereifel "Unsere Vordereifel", Ausgabe-Nr. 20/2022 
vom 19.05.2023. 

 
 

3. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit des Gremiums nach § 
39 GemO  
 

 gegeben  nicht gegeben. 
 
ist. 
 

4. Änderung zur Reihenfolge der Tagesordnung durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss (Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder) werden 

 

 nicht beschlossen    beschlossen. 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig, die Absetzung des Punktes 4 – 
Vorratsbeschluss zur Auftragsvergabe Herstellung von fehlenden Entwässe-
rungsanlagen in OT. Niederelz, Ackerstraße, 
da hier noch eine Anwohnerinformationsveranstaltung vorgeschaltet werden 
soll. 
 

 
5. Ergänzungen der Tagesordnung (bei Dringlichkeit i.S.v § 34 Abs. 7 i.V.m § 34 

Abs. 3 S. 2 GemO) oder Absetzungen von Beratungsgegenständen (§ 34 Abs. 
7 GemO) werden mit Zweidrittelmehrheit (der anwesenden Ratsmitglieder) 

 

 nicht beschlossen    beschlossen.  
 
 
 
 
T A G E S O R D N U N G : 

Öffentliche Sitzung 

 

 1.  Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
  
 2.  Bebauungsplan "Auf dem Roth" 

1.1 Würdigung der während der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegange-
nen Anregungen 
1.2 Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
Vorlage: 110/140/2023 
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 3.  Vorschlag für die Durchführung der Wahl der Schöffen 

Vorlage: 110/132/2023 
  
 4.  Vorratsbeschluss zur Auftragsvergabe Herstellung von fehlenden Entwässe-

rungsanlagen in OT. Niederelz, Ackerstraße. 
Vorlage: 110/135/2023 

  
 5.  Zustimmung zur Annahme einer Spende 

Vorlage: 110/136/2023 
  
 6.  Erlass einer Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Aus-

bau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) 
Vorlage: 110/137/2023 

  
 7.  Mitteilungen 
  
 8.  Einwohnerfragestunde 
  
 
 
Es wird wie folgt beraten und beschlossen: 
 

Öffentliche Sitzung 

 

 
 1 Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 
Der Vorsitzende gibt bekannt, das der Ortsgemeinderat ihn in der nichtöffentlichen 
Sitzung zum Abschluss von Verträgen zur finanziellen Beteiligung der Ortsgemeinde 
an Windernergieanlagen ermächtigt hat.  
 
 
 2 Bebauungsplan "Auf dem Roth" 

1.1 Würdigung der während der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ein-
gegangenen Anregungen 
1.2 Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
Vorlage: 110/140/2023 

 
 
Der Ortsgemeinderat hat am 25.05.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Auf 
dem Roth“ beschlossen.  
 
Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 
27.03.-28.04.2023 beteiligt. Die Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemein-
den wurden mit Email vom 14.03.2023  zur Stellungnahme aufgefordert. 
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Folgende Beteiligte haben mitgeteilt, dass ihrerseits keine Anregungen vorzubringen 
sind: 
 

1. Deutscher Wetterdienst, Offenbach 
2. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesarchäologie 
3. PLEdoc GmbH, Essen 
4. Handwerkskammer Koblenz 
5. Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz 
6. Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Westerwald-Osteifel 
7. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rp e.V. 
8. Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Koblenz 
9. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
10. Bundeswehr 
11. Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel, Mayen 
12. Westnetz 

 
Zu folgenden Stellungnahmen sind Beratungen / Beschlüsse erforderlich: 
 

1. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Referate untere Landesplanung, Straßen-
verkehr, Brandschutz und Naturschutz, Wasserwirtschaft 

2. Abwasserwerk Vordereifel 
3. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesarchäologie / erdgeschichtliche 

Denkmalpflege 
4. Deutsche Telekom 
5. Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH, Köln 
6. Forstamt Ahrweiler 

 
Sofern sich aus den Abwägungsbeschlüssen keine Änderung der Planung ergibt, 
kann der Satzungsbeschluss erfolgen und der Bebauungsplan zur Rechtskraft ge-
bracht werden. 
 
 
1. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Stellungnahme vom 24.04.2023 
 
1.1 Referat Naturschutz, Wasserwirtschaft – Teilgebiet Wasserwirtschaft 
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Würdigung: 
Bezüglich der Verbringung der anfallenden Schmutz- und Oberflächenwässer wur-
den das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Vordereifel sowie die Struktur- und 
Genehmigungsbehörde Nord beteiligt und das vorgesehene Konzept der getrennten 
Ableitung abgestimmt.  
Die genannte wasserrechtliche Erlaubnis ist vor der baulichen Umsetzung einzuho-
len. 
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Die Empfehlung zur Nutzung von Brauchwasser ist bereits in den Unterlagen enthal-
ten. 
Die geforderte Löschwassermenge von 800l/min (13,4 l/s) über 2 Stunden kann ge-
mäß Aussage des WVZ bereitgestellt werden. 
 
Eine Beschlussfassung ist entbehrlich. 
 
1.2 Referat Naturschutz, Wasserwirtschaft – Teilgebiet Naturschutz 
 

 
 
Schreiben vom 01.06.2022: 

 
 
Würdigung: 
 
Die Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen zur Durchführung eines Verfah-
rens auf Basis des § 13b BauGB obliegt nicht der Unteren Naturschutzbehörde.  
 
Bei dem angrenzenden Bereich nördlich des Plangebietes handelt es sich unstreitig 
um eine Fläche, die den Anforderungen gemäß § 13a BauGB entspricht. Hier führt 
die Ortsgemeinde Weiler bereits seit Jahren Gespräche mit den Eigentümern, um 
diese Fläche als Wohnbaufläche zu entwickeln. Aufgrund verschiedener Umstände 
ist eine kurzfristige Realisierung nicht umsetzbar, an der Umsetzung wird jedoch 
nach wie vor ernsthaft festgehalten. 
Der vorliegende Geltungsbereich grenzt im Osten an die bereits vorhandene Bebau-
ung an, durch die erklärte Absicht der Ortsgemeinde zur Ausweisung der nördlichen 
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Fläche wird mittelfristig auch dort ein Angrenzen an die bestehende Ortslage von 
Weiler gegeben sein. 
 
Die genannten Baulücken und Flächenpotentiale befinden sich vollständig in Privat-
eigentum. Eine Verkaufsbereitschaft wurde abgefragt, ist jedoch nicht gegeben. Die-
se Flächen sind dem Markt somit entzogen und stehen für die Deckung des vorhan-
denen Bedarfs bzw. der aktuellen Nachfrage nicht zur Verfügung. Die Begründung 
zum Bebauungsplan wird zu diesem Themenbereich ergänzt und konkretisiert. 
 
Die Ortsgemeinde Weiler sieht aufgrund der o. g. Ausführungen die Vorrausetzungen 
zur Anwendung des § 13b BauGB weiterhin als gegeben an und hält daher an der 
weiteren Planung auf dessen Basis fest.      
 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Referat untere Landesplanung 
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Würdigung: 
 
Die Begründung zum Bebauungsplan wird im Rahmen einer redaktionellen Überar-
beitung der Unterlagen zum Thema Außenreserven folgendermaßen ergänzt: 
 
Bei der Fläche 79 handelt es sich gemäß Flächennutzungsplan um eine gemischte 
Baufläche. Diese ist somit für Ausweisungen von überwiegender Wohnbebauung 
nicht geeignet. Eine konkrete Nachfrage nach gemischten Bauflächen besteht derzeit 
nicht. 
Die Fläche 80 wird von einem Graben gequert. Dieser ist gemäß Geoportal als Ge-
wässer einzustufen. Aufgrund der diesbezüglichen einzuhaltenden und absehbaren 
wasserrechtlichen und naturschutzfachlichen Vorgaben ist eine bauliche Nutzung 
nicht wirtschaftlich darstellbar. 
Darüber hinaus findet sich in relativer Nähe ein landwirtschaftlicher Betrieb.  
 
Die Ortsgemeinde Weiler verfügt über 2 gemeindeeigene Grundstücke. Einige weni-
ge Baulücken befinden sich in Privateigentum. Eine eventuelle Verkaufsbereitschaft 
der Eigentümer wurde abgeprüft, diese besteht nicht. Damit ist festzuhalten, dass 
diese Baugrundstücke dem Markt entzogen sind und für eine geordnete bauliche 
Entwicklung nicht zur Verfügung stehen. 
 
 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 
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1.4 Referat Dorferneuerung 

 



Seite  11 
 

 

 
 
Würdigung: 
Wie bereits dargelegt stammt der derzeit gültige Ortsentwicklungsplan aus dem Jah-
re 1992 und ist somit über 30 Jahre alt. 
Bei den genannten Punkten handelt es sich fast ausschließlich um optisch-
gestalterische Kriterien, welche vor dem Hintergrund aktueller klimaökologischer und 
architektonischer Entwicklungen zu hinterfragen und anzupassen sind. 
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So ist bspw. das Flachdach/flach geneigte Dach zwingend mit aufzunehmen um 
Gründächer zu ermöglichen sowie einer immer größer werdenden Zahl an Solaran-
lagen, die sich automatisch nach der Sonne ausrichten, Rechnung zu tragen.  
Auf diese Aspekte ist gerade bei der Ausweisung neuer Baugebiete und -flächen ein 
besonderes Augenmerk zu richten, um die klimatische und energetische Situation 
vor Ort optimieren zu können. 
 
Bezüglich der Verwendung bzw. dem Ausschluss bestimmter Materialien zur Dach-
eindeckung werden entsprechende Festsetzungen seitens der Rechtsprechung re-
gelmäßig für unwirksam erklärt (bspw. Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Ur-
teil vom 1. Oktober 2008 -1 A 10362/08.OVG). Dies gilt auch für die Farbwahl. Diese 
Aspekte lassen sich in hochsensiblen Lagen (bspw. historischer Ortskern o.ä) städ-
tebaulich durchaus begründen, jedoch nicht auf der grünen Wiese. 
 
Neben den genannten optischen Aspekten ist natürlich auch den Wünschen und An-
sprüchen der Bauwilligen Rechnung zu tragen. So lässt sich statistisch belegen, 
dass die Bauform der „Stadtvilla“ (zweigeschossige Bauweise mit flachem oder flach 
geneigtem Dach) bereits von ca. 35 % aller Bauwilligen nachgefragt wird – mit stei-
gender Tendenz. 
Die bloße Reduzierung auf die genannten optischen Aspekte kann somit nicht im 
Vordergrund bzw. alleinigen Fokus stehen und wird auch nicht als zielführend gese-
hen.  
Das bisherige historisch bedingte Nichtvorhandensein von flacheren Dachneigungen 
und Formen kann darüber nicht als absoluter Maßstab für neue Ausweisungen her-
angezogen werden.  
 
Der Bebauungsplan sieht adäquate Maßnahmen und Festsetzungen zur land-
schaftsgerechten Eingrünung des zukünftigen Ortsrandes vor. Die Anlage von Obst-
wiesen ist nicht Aufgabe der vorliegenden Bauleitplanung.  
 
Der genannte Ortsentwicklungsplan befindet sich wie richtig dargestellt aktuell in der 
Fortschreibung. Die o. g. Punkte werden aufgrund ihrer energetischen und klimati-
schen Bedeutung künftig in diesem Berücksichtigung finden. 
 
Aufgrund der o.g. Ausführungen wird an den bisherigen Festsetzungen festgehalten. 
Die Hinzunahme der gewünschten ergänzenden Festsetzungen wird gerade unter 
den genannten klimaökologischen Aspekten nicht als sinnvoll erachtet. 
 
 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
 
1. Abwasserwerk Vordereifel, Stellungnahme vom 21.03.2023 
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Würdigung: 
 
Zur Klarstellung wird die Begründung zum Bebauungsplan (Seite 20, Ziffer 6.4, Satz 
2) im Rahmen einer redaktionellen Überarbeitung der Unterlagen wie gewünscht an-
gepasst: 
 
Dabei wird das Schmutzwasser nach der Entwässerungsplanung an den vorhande-
nen Stichkanal im unterhalb gelegenen Wirtschaftsweg mit Fortführung in den 
Mischwasserkanal in der „Raiffeisenstraße“ angeschlossen. 
 
 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesarchäologie / erdgeschichtliche 

Denkmalpflege, Stellungnahme vom 16.03.2023 
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Würdigung: 
 
Ein entsprechender Hinweis zum Thema Anzeige- Erhaltungs- und Ablieferungs-
pflicht ist in den Unterlagen bereits enthalten, ebenso ein Hinweis zum Thema Be-
ginn von Erdbauarbeiten. 
 
Die Punkte 1 – 3 betreffen nicht die Bauleitplanung, sondern die Bauausführung. Sie 
sind als Auflagen in die Bauausführungspläne zu übernehmen. 
Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
4. Deutsche Telekom, Stellungnahme vom 23.03.2023 
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Würdigung: 
 
Die Versorgung des gesamten Plangebiets/aller Grundstücke kann über die anzule-
gende Erschließungsstraße grundsätzlich gewährleistet werden. Diese wird als öf-
fentliche Straße ausgewiesen und gewidmet.  
Die Ausweisung von Leitungstrassen für einzelne Anbieter oder Versorger ist daher 
weder notwendig noch zielführend, da zum jetzigen Zeitpunkt weder Nutzer, noch 
deren genaue Anzahl feststehen. 
Dem Wunsch einer Ausweisung von „geeigneten Leitungstrassen/-zonen“ wird daher 
widersprochen.  
 
Das Merkblatt „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ ist im Rahmen der wei-
teren Fachplanungen sowie im Rahmen der baulichen Ausführung zu beachten. 
 
Die Unterlagen enthalten bereits einen entsprechenden Hinweis bezüglich der 
(rechtzeitigen) Information der Ver- und Entsorger vor Baubeginn. 
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Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
5.  Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH, Köln, Stellungnahme 

vom 15. bzw 16.03.2023 (es sind zwei gleichlautende Stellungnahmen ein-
gegangen) 

 

 
 
Würdigung: 
Da es sich vorliegend um ein Verfahren gem. § 13b BauGB handelt, erfolgt keine 
Bilanzierung des Eingriffs und es werden auch keine Ausgleichsflächen und -
maßnahmen festgesetzt. 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
 
6. Forstamt Ahrweiler, Stellungnahme vom 15.03.2023 

 
 
Würdigung: 
Da es sich vorliegend um ein Verfahren gem. § 13b BauGB handelt, erfolgt keine 
Bilanzierung des Eingriffs und es werden auch keine Ausgleichsflächen und -
maßnahmen festgesetzt. 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.1  Siehe Einzelbeschlüsse im Sachverhalt zu dieser Vorlage 
2.2  Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
Nachdem sich aus den Beschlüssen unter 2.1 keine Änderung der Planung ergeben 
hat, kann nunmehr der Satzungsbeschluss gefasst werden. 
 
Aufgrund der vorstehenden, abschließenden Abwägungsentscheidungen beschließt 
der Ortsgemeinderat den beigefügten Bebauungsplan für das Teilgebiet „Auf dem 
Roth", bestehend aus dem Satzungstext einschließlich Katasterplan mit dem zeich-
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nerisch dargestellten Geltungsbereich und den textlichen Festsetzungen als Sat-
zung.  
 
Der Satzung ist eine Begründung beigefügt. 
 
Eine Ausfertigung des Satzungstextes ist Bestandteil der Niederschrift. 
 
Der Ortsbürgermeister wird mit der Ausfertigung der Planunterlagen und nach der 
erfolgten Ausfertigung mit der öffentlichen Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB in der Heimat- und Bürgerzeitung „Unsere Vordereifel“ für den Bereich der 
Verbandsgemeinde Vordereifel beauftragt.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 9 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit -      

 
 
 
 
 3 Vorschlag für die Durchführung der Wahl der Schöffen 

Vorlage: 110/132/2023 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsbürgermeister nimmt gemäß § 36 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 GemO nicht an der Wahl 
teil.  
 
Ausschließungsgründe finden bei der Wahl gemäß § 22 Abs. 3 GemO keine Anwen-
dung. 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt: 
 
1. mit der Mehrheit der anwesenden Ortsgemeinderatsmitglieder die Wahl im Wege 

der offenen Abstimmung durchzuführen (§ 40 Abs. 5 Halbsatz 2 GemO); 
 
2. mit der erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Ortsgemein-

deratsmitglieder, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder des Ortsgemeinderates folgende Person/en zur Aufnahme in die Vor-
schlagsliste zu wählen: 

 
Pinger, Andreas, geb. 18.09.1982, whft. Hauptstr. 21, 56729 Weiler, Verwaltungs-
fachwirt bei der Bundeswehrverwaltung 
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 4 Vorratsbeschluss zur Auftragsvergabe Herstellung von fehlenden Ent-

wässerungsanlagen in OT. Niederelz, Ackerstraße. 
Vorlage: 110/135/2023 

 
Da hier eine Anwohnerinformationsveranstaltung vorgeschaltet werden soll, wird die-
ser Punkt einstimmig vertagt.  
 
 
 5 Zustimmung zur Annahme einer Spende 

Vorlage: 110/136/2023 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat genehmigt einstimmig die Annahme folgender Spende, vorbe-
haltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde: 
 
Gebäudesystemtechnik Wagner GmbH, Anschauer Straße 10, 56729 Weiler in Höhe 
von 1.343,81 € für die Förderung der Unfallverhütung (Sachspende zugunsten der 
OG Weiler, Austausch der defekten Notausgangsbeleuchtung der Mehrzweckhalle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 Erlass einer Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für 

den Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung wiederkeh-
rende Beiträge) 
Vorlage: 110/137/2023 

 
Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen beim Ortsbürgermeister und den 
Ratsmitgliedern dann vor, wenn ihnen selbst bzw. dem betroffenen Personenkreis 
aus der konkret vorgesehenen, befristeten Beitragsverschonung der Grundstücke ein 
Vorteil erwächst.  

Dies sind: Ortsbürgermeister Steffens   Beigeordneter Michels   Ratsmitglied Dimmig 

Sie dürfen an der Beratung und Beschlussfassung zu dieser Satzung nicht 
teilnehmen und verlassen den Sitzungstisch. Den Vorsitz übernimmt der 1. 
Beigeordnete Laux. 
 
Verw.-fachwirt Georg Wagner erläutert dem Ortsgemeinderat die Hintergründe 
zur Einführung des wiederkehrenden Ausbaubeitrages und die Regelungen 
des vorliegenden Satzungsentwurfes.  
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Nach eingehender Diskussion werden die nachfolgenden Beschlüsse einzeln 
gefasst: 
 
1. Widmung aller Gemeindestraßen in der Ortsgemeinde Weiler 
Der Ortsgemeinderat stellt fest, dass sämtliche erstmals hergestellte, gemeindliche 
Erschließungsanlagen als öffentliche Verkehrsanlagen ordnungsgemäß gewidmet 
sind. 
 
Abstimmungsergebnis: 3 Ja-, 0 Neinstimmen, 3 Enthaltungen 
 
2. Art der Beitragsabrechnung beim wiederkehrenden Beitrag 
Der Ortsgemeinderat Weiler beschließt, beim wiederkehrenden Beitrag die sog. 
„Spitzabrechnung“ (Abrechnung der im Beitragsjahr in der Abrechnungseinheit tat-
sächlich entstandenen Kosten) anzuwenden. 
 
Abstimmungsergebnis: 6 Ja-, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen 
 
3. Ermittlungsbereich 
Der Ortsgemeinderat beschließt, dass in der Ortsgemeinde Weiler zwei einheitliche 
öffentliche Einrichtungen (Abrechnungseinheiten) gebildet werden: 
 Abrechnungseinheit 1: Ortsteil Weiler 
 Abrechnungseinheit 2: Ortsteil Niederelz 
 
Abstimmungsergebnis: 6 Ja-, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen 
 
4. Festlegung des Gemeindeanteils 
Der Ortsgemeinderat beschließt nach eingehender Abwägung, den Gemeindeanteil 
in der neu zu erlassenden Beitragssatzung wkB für die einheitlichen, öffentlichen Ein-
richtungen (zwei Abrechnungseinheiten) der Gemeinde Weiler wie folgt festzusetzen: 

  Abrechnungseinheit 1:  Ortsteil Weiler 40 %. 
Abrechnungseinheit 2:  Ortsteil Niederelz 40 %. 
 

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen 
5. Festlegung von Übergangsregelungen für nicht zu berücksichtigende 

Grundstücke (Verschonungsregelung) 
Der Ortsgemeinderat beschließt, zur jeweiligen Ermittlung des befristeten Verscho-
nungszeitraums den tatsächlich festgesetzten bzw. zukünftig festzusetzenden Bei-
tragssatz in €/m² der Maßnahme anzusetzen (siehe § 13, Übergangs- und Verscho-
nungsregelung im Satzungsentwurf wkB). Je 1,00 € festgesetzter Beitrag ergibt hier-
nach -aufgerundet- ein Jahr Verschonung. Hierdurch wird maßgeblich auch auf den 
Umfang der einmaligen Beitragsbelastungen abgestellt. Darüber hinaus wird die 
mögliche Verschonungsdauer auf maximal 20 Jahre begrenzt. 

Aufgrund dieser Regelung sind in der Ortsgemeinde Weiler die erschlossenen 
Grundstücke an folgenden Straßen mit einer zeitlichen Veranlagungsbefristung be-
legt: 

- „Auf Beckelswasem“ (beitragspflichtig ab 2033), 
- „Auf der Bleich“ (beitragspflichtig ab 2030) und 
- „Rothstraße“, oberes Teilstück, Flur 3, Parz.-Nr. 75/1 (beitragspflichtig ab 2033).  

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen 
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6. Satzungsbeschluss 
Der Ortsgemeinderat beschließt die im Entwurf beigefügte Satzung zur Erhebung 
von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbau-
beitragssatzung wiederkehrende Beiträge) für die Ortsgemeinde Weiler. 

Sie tritt zum 01.01.2024 in Kraft. (Abstimmungsergebnis zur Abänderung von 
der Vorlage mit dem Vorschlag 01.01.2023: 6 Ja-, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltun-
gen) 
 

Gleichzeitig tritt die Satzung der Ortsgemeinde Weiler zur Erhebung von 
Einmalbeiträgen nach tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von 
Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) vom 29.01.2020 zu 
diesem Zeitpunkt außer Kraft. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung auszufertigen und öffentlich bekannt zu 
machen. 

Abstimmungsergebnis zum Satzungsbeschluss: 3 Ja-, 1 Neinstimmen, 2 Ent-
haltungen 
 

Die beschlossene neue Satzung samt ihrer Anlagen ist Bestandteil der Origi-
nal-Niederschrift und dieser als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 7 Mitteilungen 

 
Ortsbürgermeister Steffens übernimmt wieder den Vorsitz. 
 

 Rasenschnittcontainer in Weiler 

 
Seit dem 01.04.2023 stehen der Bürgerschaft die Rasenschnittcontainer in ge-
wohnter Art und Weise zur Verfügung. Auch in diesem Jahr kam es bisher zu 
Fehlinterpretationen wie mit den Rasenschnittcontainern umgegangen werden 
soll. Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich kurz erläutern, was in 
die Rasenschnittcontainer gehört. In die Rasenschnittcontainer gehören Ra-
senschnitt, Laub und Moosabfälle. Restmüll gehört ausdrücklich nicht zu den 
Abfällen die hier entsorgt werden können. Ab und an kann es vorkommen, das 
bereits alle sechs Container randvoll befüllt sind. Die Flächen vor, hinter und 
neben den Containern sind ebenfalls nicht für die Rasenschnittentsorgung ge-
eignet. Ich bitte um Berücksichtigung.  
 
 

 Kirmes in Weiler 

 
Die diesjährige Kirmes in Weiler findet am 16. – 19.06. statt. Hierzu lädt der 
Vereinsring bestehend aus dem Sportverein, Musikverein, den Traktorfreun-
den, unserer Feuerwehr, wie auch der Ortsgemeinde, recht herzlich ein. Wir 
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dürfen uns unter anderem auf Live-Musik, den traditionellen Traktorkorso und 
reichlich erfrischenden kalt Getränken freuen. Ebenfalls wird dieses Jahr wie-
der die Möglichkeit der Hauptuntersuchung für Traktoren, Quads und unge-
bremsten Anhänger durch die Firma Bläser angeboten. Hier ist eine frühzeitige 
Voranmeldung bei Christof Theisen erforderlich. Ich wünsche allen Bürgerin-
nen und Bürger schöne und kurzweilige Stunden auf unserer Kirmes! 
 
 
 
 8 Einwohnerfragestunde 

 
Es werden Fragen zum Dorfplatz Niederelz und zum Verkauf von Bauplätzen im 
Baugebiet “Auf dem Roth” beantwortet.  
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________________     __________________ 
Vorsitzende(r) Schriftführer(in) 
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